
Anlage 3 

 
 

Satzung vom      zur 19. Änderung der Gebührensatzung vom 22.12.1993 zur 

Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Leverkusen 
 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 
2023), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der 
politischen Partizipation in den Gemeinden und zur Änderung 
kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 19.12.2013 (GV.NRW.S.878) 
und der §§ 1,2 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG) 
vom 21.06.1988 (GV.NRW.S.250), zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes vom 
21.03.2013 (GV.NRW.S.148) sowie der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 712/SGV. 
NRW. 610), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13.12.2011 (GV. NRW. 
S. 687), hat der Rat der Stadt Leverkusen in seiner Sitzung am            folgende 
Satzung beschlossen: 
 

 

I. Änderungen: 
  

 

1  § 4 wird wie folgt geändert: 
  
1.1 Absatz 1: 
 

 In Buchstabe a) wird „90,07 €“ durch „93,35 €“ und  
 

„7,39 €“ durch „7,47 €“ersetzt. 
 

 In Buchstabe b) wird „52,09 €“durch „54,10 €“ ersetzt. 
 

 In Buchstabe c) wird „7,39 €“durch „7,47 €“ ersetzt. 
 
 
1.2 § 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 

Werden auf einem Grundstück im Sinne des § 24 der 
Abfallentsorgungssatzung anfallende Grünabfälle gem.§ 8 Abs. 1 durch 
Eigenverwertung wiederverwertet oder biogene Abfälle gem. § 9 Abs. 2 e) an 
einer der Annahmestellen abgegeben, so wird die Jahresgebühr gem. Abs. 1 
a Satz 1 auf schriftlichen Antrag um einen Betrag von 12,02 € ermäßigt. 
Der Antrag bedarf der Schriftform und ist beim Fachbereich Finanzen der 
Stadt Leverkusen zu stellen. 

 

II. Inkrafttreten: 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2016 in Kraft. 


